
 
 
 

 
 

» 
 
 
Die Zahlung an Lieferpartner erfolgt auf Grundlage des Eingangsdatums der Rechnungen. 
Folgende Richtlinien gelten: 
 
o Fristen für die Erfassung 

o Für die Auswertungsnummer werden die Rechnungen für zwei Zeiträume 
gebündelt: vom 1. bis 15. des Monats oder vom 16. bis zum Monatsletzten. 

o Rechnungen, die bis zum letzten Arbeitstag vor dem Auswertungsabschluss     
11:00 Uhr eingehen, werden in der aktuellen Auswertung einbezogen.  

 
o Ausnahme für Bauleistungen 

o Hier gelten strengere Anforderungen: Rechnungen müssen mindestens drei 
Arbeitstage vor dem Auswertungsabschluss vorliegen, um geprüft und 
freigegeben zu werden. 

 
Diese klare Struktur stellt sicher, dass alle Rechnungen pünktlich bearbeitet und 
fristgerecht bezahlt werden. 
 
St. Pölten, November 2025 


